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bis 1. Dezember 2005

Antrag bei der zuständigen Landesstelle zum Austausch von 

nicht stilllegungsfähigen Ackerflächen mit stilllegungs-

fähigen Ackerflächen für das Folgejahr (Textziffern 150 f.; 

Antragstellung erstmalig 2005).

1. Dezember 2005 bis 30. Juni 2006

Auszahlung der Betriebsprämie sowie der gekoppelten Zah-

lungen für Eiweißpflanzen, Energiepflanzen und Schalen-

früchte.

1. Dezember 2005 bis 30. September 2006

Auszahlung des zusätzlichen Beihilfebetrages (Textziffer 

255).

spätestens 31. Dezember 2005

Letzter Termin zur endgültigen Festsetzung der Zahlungs-

ansprüche (Textziffer 49).

Hinweise

1.     Für die Antragstellung der meisten Stützungsregelungen 

ist grundsätzlich der 15. Mai des Kalenderjahres maßgebend; 

da dieser Tag im Jahr 2005 auf Pfingstsonntag fällt, endet die 

Antragsfrist aufgrund allgemeiner Verwaltungsbestim-

mungen ausnahmsweise am ersten folgenden Arbeitstag, 

also am 17. 05. 2005; dies wird in der Broschüre berücksich-

tigt, sofern das Jahr 2005 ausdrücklich genannt wird.

2.     Nach den EG-rechtlichen Bestimmungen erhalten 

Betriebsinhaber keine Zahlungen, wenn feststeht, dass sie 

die Voraussetzungen für den Erhalt der Zahlungen künst-

lich geschaffen haben, um einen den Zielen der maßgebli-

chen Bestimmungen zuwiderlaufenden Vorteil zu erhalten. 

Es wird empfohlen, in Zweifelsfällen rechtzeitig Kontakt mit 

den zuständigen Landesstellen aufzunehmen.

3.     Die Broschüre gibt die Rechtslage zum Zeitpunkt des 

Redaktionsschlusses am 1. Dezember 2004 wieder. Es ist nicht 

auszuschließen, dass die EG-rechtlichen Bestimmung en sich 

zwischenzeitlich ändern; es wird daher empfohlen, auf aktu-

elle Veröffentlichungen zur Umsetzung der Agrarreform in 

den einschlägigen Medien zu achten.

4.     Für Vollständigkeit, Fehler redaktioneller und tech-

nischer Art, Auslassungen usw. sowie die Richtigkeit des 

Inhalts dieser Veröffentlichung kann keine Haftung über-

nommen werden. Soweit zu Rechtsfragen Stellung genom-

men wird, erfolgt dies des Weiteren unter dem Vorbehalt 

der Entscheidung der für die Durchführung zuständigen 

Behörden und der Gerichte.
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2    Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik

(1)    Die Beschlüsse zur Reform der Gemeinsamen Agrar po-

litik vom Juni 2003 und April 2004 sind ein Meilenstein in 

der europäischen Landwirtschaftspolitik. Der bereits mit 

der Agrarreform von 1992 und der Agenda 2000 begonnene 

Richtungswechsel in der Agrarpolitik wird konse quent fort-

gesetzt. Kernelemente dieser Reform sind

n die Entkopplung der Direktzahlungen von der Produktion,

n  die Verknüpfung von Standards in den Bereichen Umwelt- 

und Tierschutz sowie Lebens- und Futtermittelsicherheit 

mit den Direktzahlungen (Cross Compliance) sowie

n  die Bereitstellung von Mitteln für Maßnahmen zur För-

de rung der ländlichen Entwicklung durch Kürzung der 

Direktzahlungen (Modulation).

Die Beschlüsse sind nicht zuletzt eine Reaktion auf die sich 

stetig ändernden Rahmenbedingun gen, die auf die Land -

wirtschaft in der Europäischen Union einwirken. Wichtige 

aktuelle Herausforderungen sind

n  die Erweiterung der Europäischen Union um die mittel- 

und osteuropäischen Länder,

n  die WTO-Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des 

Welthandels,

n  die Wahrung der gesellschaftlichen Akzeptanz von 

Direktzahlungen an die Landwirtschaft,

n  die aus Markterfordernissen notwendige Anpassung ver-

schiedener Marktordnungen (Milch, Roggen).

Hierauf soll mit den getroffenen Entscheidungen eine wirk-

same Antwort gegeben werden.

(2)    Ein weiteres Kennzeichen dieser Reform ist der erhebli-

che Spielraum, den die Mitgliedstaa ten bei der nationalen 

Umsetzung der Beschlüsse erhalten haben. Vor allem bei 

der Entkopp lung bestehen zahlreiche Umsetzungsvarianten. 

Die Mitgliedstaaten haben innerhalb festgelegter Grenzen 

über Beginn, Umfang und Art der Entkopplung der Direkt-

zahlungen zu entscheiden. Die den Mitgliedstaaten auf diese 

Weise zugestandene Flexibilität soll ihnen die Möglichkeit 

geben, nationale oder regionale Besonderheiten besser 

berücksichtigen zu können.

Welche wesentlichen Änderungen sind beschlossen worden?

Entkopplung

(3)    Im Mittelpunkt der Reformbeschlüsse steht die Ent kopp-

lung des größten Teils der bislang als Flächen- oder Tier - 

prämien bekannten Direktzahlungen von der landwirt-

schaftlichen Produktion. Durch die Entkopplung wird die 

Gewährung der Zahlungen in Zukunft nicht mehr davon 

abhängen, welches Produkt in welcher Menge erzeugt wird. 

Damit wird die einkommensstüt zende Wirkung der Direkt-

zahlungen vom Erzeugnis auf den Erzeuger verlagert. Die 

Folge ist, dass Flexibilität und Entscheidungsfreiheit der 

Landwirtinnen und Landwirte zunehmen. Sie werden sich 

zukünftig stärker als in der Vergangenheit bei ihren Produk-

tionsentscheidungen an den jeweiligen Marktbedingungen 

orientieren.

(4)    Bund und Länder haben sich mehrheitlich darauf ver  -

ständigt, dass die Entkopplung in Deutschland zunächst 

über ein so genanntes Kombinationsmodell erfolgen soll. 

Dazu werden zwei mögliche Arten der Verteilung der ent    -

koppelten Direktzahlungen miteinander kombiniert. Ein Teil 

der entkoppelten Direktzahlungen wird nach den Grund    -

sätzen des Standardmodells (auch historisches Modell 

genannt) verteilt. Dabei bestimmt die Höhe der in der Ver  -

gangenheit erhal tenen Direktzahlungen die Höhe der zu-

  künftig  zu gewährenden Direktzahlungen eines Betriebes. 

Der andere Teil der entkoppelten Direktzahlungen wird nach 

den Grundsätzen des Regionalmo dells verteilt. Im Regional     -

modell werden einheitliche Beträge je Hektar gewährt. Vom 

Umfang der beihilfefähigen Fläche, über die ein Betriebs   -

inhaber zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügt, hängt 
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dann die Höhe der dem Betriebsinhaber zugewiesenen 

entkoppelten Di rektzahlungen ab.

(5)    Langfristig soll das Kombinationsmodell dann in ein 

reines Regionalmodell überführt werden. Das Re  gional-

modell mit grundsätzlich regional einheitlich hohen 

Direktzahlungen je Hektar bewirtschaf teter Fläche hat 

die Vorteile, dass es

n ein vergleichsweise einfaches System ist,

n  viele Grünlandstandorte und extensiv bewirtschaftete 

Stand orte gegenüber der bisherigen Förderung begüns-

tigt und 

n  eine bessere Rechtfertigung entkoppelter Zahlungen als 

Entgelt für Leistungen der Land wirtschaft im Verbrau-

cher-,  Umwelt- und Tierschutz sowie zum Erhalt der Kultur-

land schaft ermöglicht.

Die Einführung eines reinen Regionalmodells bereits zu Be-

ginn der Entkopplung hätte dazu geführt, dass es zu abrup-

ten Umverteilungen der Direktzahlungen zwischen den 

Be trieben gekommen wäre. Diese Effekte ergeben sich, da ei-

nerseits Flächenprämien auf bislang nicht prämienberech-

tigte Flächen und andererseits Tierprämien auf die Fläche 

umgelegt werden. Um die Umverteilungseffekte zu Beginn 

der Entkopplung zu begrenzen und die Anpassungsfähigkeit 

der Betriebe nicht zu überfordern, soll daher zunächst das 

Kombinationsmodell zur Anwendung kommen.

Die Einzelheiten der Bestimmungen zu den entkoppel ten 

Direktzahlungen sind in der so genann ten Betriebs prä-

mien regelung festgehalten. Über dieses neue Element der 

Agrarpolitik wird ausführlich im Abschnitt 3 informiert.

Produktspezifi sche Zahlungen

(6)    Die Entkopplung der Direktzahlungen erfasst nicht alle 

Prämienarten. So gibt es auch im neuen Regime verschiede-

ne Zahlungen, deren Gewährung weiterhin teil weise oder 

vollständig an die Produktion des jeweiligen Erzeugnisses 

gebunden ist. In Deutschland gehören hierzu die gekoppel-

ten Zahlungen für Eiweißpflanzen, Schalenfrüchte, Ener-

gie pflanzen, Stärkekartoffeln sowie (vorübergehend) Tabak. 

Informationen zur Ausgestaltung dieser Zahlungen finden 

sich im Abschnitt 4.

Cross Compliance

(7)    Voraussetzung für den vollständigen Erhalt der entkop-

pelten und gekoppelten Direktzahlun gen ist die Ein hal-

tung von bestimmten Bewirtschaftungsauflagen. Dieses 

Reformelement wird als Cross-Compliance-Regelung oder 

die Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bezeich-

net. Die Auflagen betreffen die landwirtschaftlichen 

Flächen, die landwirtschaftliche Erzeugung und die land-

wirtschaftliche Tätig keit. 

Die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen umfas-

sen:

n  Standards aus insgesamt 19 bereits existierenden EG-

Ver ordnungen beziehungsweise -Richtlinien aus den 

Bereichen Umweltschutz, Lebensmittel- und Futter-

mittelsicherheit, tierische Gesundheit und Tierschutz 

(Grundanforderungen an die Betriebsführung),

n  vom jeweiligen Mitgliedstaat festzulegende Auflagen in 

den Bereichen Bodenschutz und Mindestinstandhaltung 

von Flächen (Erhaltung von Flächen in einem guten land-

wirtschaft lichen und ökologischen Zustand),

n  Regelungen zum Erhalt von Dauergrünland.

Bei Nichteinhaltung dieser anderweitigen Verpflichtungen 

durch die Landwirte kommt es zu einer Kürzung beziehungs-

weise bei vorsätzlichen Verstößen im Extremfall zu einem 

vollständigen Einbehalt der Zahlungen. Mit der Cross-

 Compliance-Regelung soll die Akzeptanz der Direktzah   -

lungen in der Gesellschaft verbessert und die Einhaltung von 

Standards in wichtigen Bereichen gefördert werden.

Nähere Hinweise zur Cross-Compliance-Regelung sind im 

Abschnitt 5 dieser Broschüre enthalten.

Obligatorische Modulation

(8)    Bereits im Rahmen der Agenda-2000-Beschlüsse wur-

de es den Mitgliedstaaten freigestellt, durch Kürzungen der 

Direktzahlungen zusätzliche Mittel für Maßnahmen der 

2. Säule, das heißt zur Förderung der ländlichen 

Entwicklung, bereitzustellen. Von dieser als fakultative 

Modulation bezeichneten Möglichkeit hat Deutschland seit 

dem Jahr 2003 Gebrauch gemacht. Sie diente vornehmlich 

zur Finanzierung zusätzlicher Agrarumweltmaßnahmen.

Die Reformbeschlüsse sehen ab 2005 die obligatorische 

Modulation vor, das heißt die Direktzahlungen werden in 

allen Mitgliedstaaten um einen vorgegebenen Prozentsatz 

gekürzt. Die freiwerdenden Gelder erhöhen die den Mit    -

gliedstaaten zur Verfügung stehenden Mittel für ländliche 

Entwicklungsmaßnahmen. Die durch Kürzung anfallenden 

Gelder werden allerdings nach bestimmten Kriterien 

(landwirtschaftliche Fläche, Beschäftigte in der Land-

wirtschaft, relatives Einkommensniveau) auf die Mitglied-      
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staaten verteilt. Letztlich muss aber jeder Mit gliedstaat 

mindestens 80 Prozent der durch Kürzung anfallenden 

Mittel zurückerhalten. 

Abschnitt 8 enthält eine genauere Beschreibung der Modu-

lationsregeln.

Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung

(9)    Neben der Erhöhung des zur Verfügung stehenden 

Mittelvolumens für Maßnahmen der ländlichen Ent wicklung 

als Folge der Modulation wurde auch eine Er wei te rung der 

Fördermöglichkeiten im Rahmen der 2. Säule beschlossen. 

Vor allem in den Bereichen Tierschutz und Lebensmittel-

qualität sowie Unterstützung regionaler Part nerschaften 

haben die Mitgliedstaaten zukünftig die Möglichkeit, im 

Rahmen ihrer Entwicklungsprogramme spezielle Förder-

maßnahmen anzubieten. Damit kann besonderen Leis-

tung en der Land- und Forstwirtschaft, die der Markt nicht 

honoriert und die der Verwirklichung höherer Standards bei 

Produktion und Vermarktung dienen, ein größerer Stellen-

wert eingeräumt werden.

Wie die Umsetzung der Maßnahmen der 2. Säule in Deutsch-

land erfolgt, wird im Abschnitt 9 dieser Broschüre beschrie-

ben.

Änderungen der Marktordnungen für Getreide und Milch

(10)    Die mit der Reform beschlossenen Änderungen einzel-

ner Marktordnungen beschränken sich auf Getreide und vor 

allem Milch.

n  (11)    Die Interventionspreise für Getreide bleiben mit 

101,31 Euro je Tonne unverändert. Allerdings wurde eine 

Halbierung der monatlichen Reports ab dem Wirtschafts-

jahr 2004/05 beschlossen (0,46 statt 0,92 Euro je Tonne 

je Monat).

  Ab dem Wirtschaftsjahr 2004/05 entfällt zudem die Inter-

ven tion bei Roggen. Damit wird auf die zunehmenden In-

ter ventionsbestände bei dieser Getreideart und die wach-

senden Schwierigkeiten bei ihrer Vermarktung reagiert. 

Deutschland als mit Abstand größter Roggenproduzent 

der EU-15 erhält als Ausgleich für den Wegfall der Roggen-

intervention von 2005 bis 2013 statt 80 Prozent mindestens 

90 Prozent seiner Modulationsmittel zurück. Diese zusätz-

lichen Mittel müssen ausschließlich für Maßnahmen der 

ländlichen Entwicklung in Roggen erzeugenden Regionen 

verwendet werden (siehe Textziffer 257).

n  (12)    Wesentliche Teile der Beschlüsse zur Reform des 

Milchmarktes sind bereits im Rahmen der Agenda 2000 be-

schlossen worden. Darauf aufbauend hatte die Kommission 

weitgehende zusätzliche Reformmaßnahmen vorge-

schlagen, die aber in den Verhandlungen deutlich abge-

schwächt wurden. Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

 n  Der bei der Agenda 2000 beschlossene Beginn der 

Interventionspreissenkung bei Butter und Magermilch -

pulver wird um ein Jahr von 2005/06 auf 2004/05 

vorgezogen.

 n  Über die bei Butter und Magermilchpulver bereits im 

Rahmen der Agenda 2000 beschlossene Preissenkung 

von jeweils 15 Prozent hinaus erfolgt eine zusätzliche 

Senkung des Interventionspreises für Butter um 10 

Prozent. Nachfolgende Interventionspreise gelten für 

Butter und Magermilchpulver:

 n  Interventionskäufe von Butter können nur noch in der 

Zeit vom 1. März bis zum 31. August eines Jahres erfolgen. 

Die Kommission kann die Butterinterventionskäufe 

aussetzen, wenn während des Interventionszeitraums 

eine bestimmte Höchstgrenze überschritten wird. Diese 

Grenze liegt im Jahr 2004 bei 70 000 Tonnen. Bis zum 

Jahr 2008 verringert sich diese schrittweise um jeweils 

10 000 Tonnen auf schließlich 30 000 Tonnen. 

 n  Die Landwirte erhalten als Kompensation für die Preis -

sen kungen Direktzahlungen in Form einer Milchprämie 

und eines Ergänzungsbetrages (im Folgenden werden 

beide Elemente zusammen als Milchprämie bezeich-

net). Ins ge samt beträgt die Milchprämie 1,182 Cent je 

Kilogramm im Jahr 2004, 2,368 Cent je Kilogramm 

im Jahr 2005 und etwa 3,55 Cent je Kilogramm ab 

dem Jahr 2006. Die Milchprämie wird aber nur für 

das Jahr 2004 produktionsbezogen ausgezahlt und 

zwar je Kilogramm Milchreferenzmenge, die dem 

Milcherzeuger am 31. März 2004 zur Verfügung stand. 

Ab 2005 wird sie von der Produktion entkoppelt und in 

die Betriebsprämienregelung einbezogen.

 n  Die im Rahmen der Agenda 2000 beschlossene Erhöhung 

der Milchquoten um jeweils 0,5 Prozent in den Jahren 

2005 bis 2007 (insgesamt 1,5 Prozent) wurde um ein Jahr 

auf den Zeitraum 2006 bis 2008 verschoben.

 n  Die Quotenregelung insgesamt wurde bis zum Jahr 2015 

verlängert.

ab 
2007/08

Interventions-
preis (€/t)

2006/
2007

2005/
2006

Butter 282,44 259,52 246,39

2004/
2005

305,23

2003/
2004

328,20

Magermilch-
pulver

184,97 174,69 174,69195,24205,52
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